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Die Einrichtung von RZI 

in Niedersachsen
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Grundlage

Schulgesetznovelle von 2012 (und 2015) als wichtiger Schritt zur 

Umsetzung des Artikels 24 („Bildung“) der UN-Behindertenrechts-

konvention

§ 4 Inklusive Schule

1) „Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen Schülerinnen und 

Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang und sind 

damit inklusive Schulen. Welche Schulform die Schülerinnen und 

Schüler besuchen, entscheiden die Erziehungsberechtigten.“

(2) „In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit 

und ohne Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet.“ 
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Die Arbeit der RZI
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Ziele der Beratung und Unterstützung durch das RZI

• Sicherstellung einer landesweit vergleichbaren   

sonderpädagogischen Qualität an Schulen unter Beachtung 

regionaler Ausprägungen

• landesweit einheitliche Steuerung der sonderpädagogischen 

Beratung und Unterstützung mit vergleichbaren 

Verfahrensweisen

• innovative, leistungsfähige und ortsnahe Beratung und 

Unterstützung
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Aufgaben der RZI

1. Beratung von Schulen und Studienseminaren, schulischem 

Personal, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und 

Schülern, Schulträgern in Bezug auf die Umsetzung der 

inklusiven schulischen Bildung 

unter Einbeziehung des gesamten Beratungssystems der 

Regionalen Landesämter für Schule und Bildung, z. B.:

• schulfachliche Dezernentinnen und Dezernenten

• Fachberaterinnen und Fachberater für sonderpädagogische 

Förderung und Inklusion

• Fachberaterinnen und Fachberater für Unterrichtsqualität

• Schulentwicklungsberaterinnen und 

Schulentwicklungsberater

• Schulpsychologie

• Koordinatorinnen und Koordinatoren für Sprachbildung und  

interkulturelle Bildung
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Aufgaben der RZI

2. Vorbereitung von Entscheidungen zum konkreten Einsatz 

des sonderpädagogischen Personals an Schulen 

(Versetzungen, Abordnungen) in Zusammenarbeit 

mit den Schulen

in Abstimmung mit

• schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten 

• Personalplanung

• Schulleitungen/Förderschullehrkräften
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3. Durchführung von Dienstbesprechungen oder 

Arbeitskreisen mit Schulleiterinnen und Schulleitern und 

sonderpädagogischem Personal

in Absprache mit

• schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten

• Fachbereichsleitung Inklusive Bildung

• Fachberatungen sonderpädagogische Förderung und 

Inklusion

• Schulleitungen

• Lehrkräften/ sonderpädagogischem Personal

Aufgaben der RZI
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Aufgaben der RZI

4. Entwicklung von regionalen Inklusionskonzepten auf 

Grundlage landesweiter Standards und Rahmenvorgaben

in Abstimmung mit

• Schulträgern

• Schulen

• regionalen Akteuren und Institutionen
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5. Mitwirkung im Verfahren zur Feststellung über den       

Bedarf einer Schülerin / eines Schülers an 

sonderpädagogischer Unterstützung 

durch

• Beratung der am Verfahren Beteiligten

• Vorbereitung von Entscheidungen

Ggf. nimmt das RZI darüber hinaus 

Qualitätsverantwortung für das Verfahren zur 

Feststellung eines sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarfs wahr.

Aufgaben der RZI
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Aufgaben der RZI 

6. Vorbereitung von Entscheidungen zum Personaleinsatz im

Mobilen Dienst

Das RZI erarbeitet, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Arbeitsweisen des Mobilen Dienstes und der regionalen 

Besonderheiten, Vorschläge für die Beauftragung von 

sonderpädagogischem Personal für den Mobilen Dienst und 

organisiert den konkreten Einsatz

in enger Zusammenarbeit mit

• den Schulleiterinnen und Schulleitern der Förderschulen
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für Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Schulträger 

• Anfrage per E-Mail 

• Anfrage per Telefon

für Schulen/schulisches Personal und Studienseminare

• Anfrage über das B&U-Portal des RLSB

• Kurze Anfragen mit Möglichkeit der direkten Beantwortung auch 

telefonisch oder per E-Mail

Eine erste Kontaktaufnahme erfolgt innerhalb von 3 Werktagen nach 

der Beratungsanfrage.

Kontaktmöglichkeiten zum RZI



Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI)

Beratungsportal B&U
https://www.rlsb.de/bu
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Die Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungszentren Inklusive 

Schule im Zuständigkeitsbereich 

des Regionalen Landesamtes für 

Schule und Bildung 

Braunschweig 
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Göttingen

RZI im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 

Braunschweig

LK Wolfenbüttel

Leitung: Melanie Polke-Kleeschätzky

LK Gifhorn

Leitungen: Ilka Fellner und N.N. Stadt Wolfsburg

Leitung: Mirko Appel

Stadt Braunschweig

Leitungen: Frauke Müller 

und Niels Bergner

LK Goslar

Leitung: Zita Riekenbrauck-Klamt

LK Göttingen

Leitungen: Katja Galonska, 

Antje Oeler-Gremmler und 

N.N.

LK Peine

Leitungen: Markus Liebich 

und Julia Zain

Stadt Salzgitter

Leitung: Martina Stenger-Schirofski

LK Northeim

Leitung: Heidi Jüchter-Kasper

LK Helmstedt

Leitung: Gabriela Schmidt
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RZI LK Helmstedt

Leitung: 

Gabriela Schmidt

05351 5369261

05351 5235070

0162 1054979  Gabriela.Schmidt@rlsb-bs.niedersachsen.de

Sachbearbeitung:

Melanie Piskol

05351 5420652 

05351 5235080 Melanie.Piskol@rlsb-bs.niedersachsen.de

Adresse:

Schöninger Str. 9, 38350 Helmstedt

Die Kontaktdaten aller RZI finden Sie unter:

www.rlsb-bs.de
> Wir über uns > Dezernate > Dezernat 2 > Fachbereich Inklusive Bildung

> Eine Übersicht über die bereits eingerichteten RZI

mailto:Gabriela.Schmidt@rlsb-bs.niedersachsen.de
mailto:Melanie.Piskol@rlsb-bs.niedersachsen.de
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Vielen Dank für Eure 

Aufmerksamkeit!


